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Das Pensionssplitting

Unter Pensionssplitting ist die freiwillige Über-
tragung von im Pensionskonto eingetragenen 
Teilgutschriften zu verstehen� Der erwerbstätige 
Elternteil kann bis zu 50 Prozent seiner Teil-
gutschrift an den erziehenden Elternteil über-
tragen� Jener Elternteil, der sich der Kinder-
erziehung widmet, erhält dafür eine Gutschrift 
im Pensionskonto�

Die Übertragung ist für die ersten sieben Jahre 
nach der Geburt des Kindes möglich und soll 
den durch die Kindererziehung entstehenden 
finanziellen Verlust zumindest teilweise redu-
zieren�
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Übertragung

Es können Teilgutschriften vom Kalenderjahr der 

Geburt bis zum Kalenderjahr, in dem das Kind sie-

ben Jahre alt wird, übertragen werden. Wenn meh-

rere Kinder geboren wurden, können insgesamt für 

höchstens 14 Kalenderjahre Teilgutschriften über-

tragen werden.

Der Elternteil, der die Teilgutschriften übernimmt, 

muss in diesen Kalenderjahren wegen Kinder-

erziehung versichert gewesen sein oder muss 

sich überwiegend der Kindererziehung gewidmet 

haben.

Es können nur Teilgutschriften aus einer Erwerbs-

tätigkeit übertragen werden. Teilgutschriften für 

Versicherungszeiten wie z. B. wegen Arbeitslosen-, 

Kranken-, Wochen- oder Übergangsgeldbezuges, 

Präsenz- oder Zivildienst, Kindererziehung oder 

einer freiwilligen Versicherung sind nicht über-

tragbar.

Höhe der Übertragung

Eltern können für jedes Jahr die Höhe der Über-

tragung selbst bestimmen. Der Wert kann als Be-

trag oder als Prozentsatz festgelegt werden. Der 

versicherte erwerbstätige Elternteil kann höchstens  



4

50 Prozent seiner Teilgutschriften auf das Pensions-

konto des anderen Elternteils, der sich der Kinder-

erziehung widmet, übertragen lassen.

Durch die Übertragung darf die Jahreshöchstbei-

tragsgrundlage (2024: € 84.840,–) des Elternteils, 

dem die Teilgutschrift übertragen wird, nicht über-

schritten werden.

Antragstellung

Ein formloser Antrag ist schriftlich bis zur Voll-

endung des 10. Lebensjahres des Kindes einzu-

bringen. Liegen die Geburten der beiden letz-

ten gemeinsamen Kinder nicht mehr als 10 Jahre 

auseinander, erstreckt sich die Antragsfrist für alle 

davor geborenen gemeinsamen Kinder bis zum 

vollendeten 10. Lebensjahr des zuletzt geborenen 

gemeinsamen Kindes. Als gemeinsame Kinder 

gelten die leiblichen Kinder, Stief-, Adoptiv- und 

Pflegekinder.

Wichtig

Nach Erteilung des Übertragungsbescheides durch 

den Pensionsversicherungsträger kann die Verein-

barung der Eltern über das Pensionssplitting nicht 

mehr aufgehoben oder geändert werden.
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Eine Übertragung ist nur dann zulässig, wenn noch 

keiner der Elternteile eine Pension aus eigener Ver-

sicherung bezieht.

Der Elternteil, der einen Wert seiner Teilgutschrift 

abgibt, erhält dadurch eine geringere Pension. Für 

den Elternteil, der die Teilgutschrift erhält, erhöht 

sich die Pension.

Hinweis: Für die ersten 4 Lebensjahre eines 

Kindes werden dem Elternteil, der das Kind 

überwiegend erzieht, Kindererziehungszeiten 

mit fixen Beitragsgrundlagen im Pensions-

konto gutgeschrieben (monatlicher Wert 

2024: € 2.163,78).  

Nähere Informationen entnehmen Sie der 

Broschüre „Versicherungszeiten“.

 © istockphoto.com / LumiNola
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Beispiel 1
Erwerbseinkommen des Ehepartners (Vater):  

Jahreseinkommen für 2024

 1 Der Pensionswert ist die Höhe Ihrer monatlichen Brutto-
pension, wenn Sie keine weiteren Versicherungszeiten mehr 
erwerben, die Mindestversicherungszeit erfüllen und zum 
Regelpensionsalter in Pension gehen.

(Beitragsgrundlage) € 33�707,80

Kontoprozentsatz 1,78 %

= Teilgutschrift ( jährlich) € 600,00

– Übertragung (20 %) € 120,00

Neue Teilgutschrift ( jährlich) € 480,00

Der monatliche Pensionswert 1 verringert sich da-

durch um € 8,57 (€ 120,00 : 14).

Die Ehepartnerin, die sich im Jahr 2024 über-

wiegend der Kindererziehung widmet (Mutter) hat 

kein Erwerbseinkommen, jedoch eine fixe Beitrags-

grundlage für Kindererziehungszeiten in Höhe von

€ 2�163,78 × 12 € 25�965,36

Kontoprozentsatz 1,78 %

= Teilgutschrift ( jährlich) € 462,18

+ Übertragung (20 %) € 120,00

Neue Teilgutschrift ( jährlich) € 582,18

Der monatliche Pensionswert1 erhöht sich dadurch 

um € 8,57 (€ 120,00 : 14).
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Beispiel 2
Erwerbseinkommen des Ehepartners (Vater):  

Jahreseinkommen für 2024

 2 unter der Annahme, dass keine fixe Beitragsgrundlage für 
Kindererziehungszeiten in Höhe von € 2.163,78 gut-
geschrieben wird, weil das Kind das 4. Lebensjahr bereits voll-
endet hat und die Mutter sich überwiegend der Kinder-
erziehung widmet.

(Beitragsgrundlage) € 33�707,80

Kontoprozentsatz 1,78 %

= Teilgutschrift ( jährlich) € 600,00

– Übertragung € 175,00

Neue Teilgutschrift ( jährlich) € 425,00

Der monatliche Pensionswert1 verringert sich da-

durch um € 12,50 (€ 175,00 : 14).

Teilzeitbeschäftigung der Ehepartnerin (Mutter) 2:

Jahreseinkommen (Beitragsgrundlage) € 14�044,94

Kontoprozentsatz 1,78 %

= Teilgutschrift ( jährlich) € 250,00

+ Übertragung € 175,00

Neue Teilgutschrift ( jährlich) € 425,00

Der monatliche Pensionswert1 erhöht sich dadurch 

um € 12,50 (€ 175,00 : 14).
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Notizen





Bitte beachten Sie!

Diese allgemeine Information kann kein 
 persönliches Beratungsgespräch  ersetzen. 
Mitarbeiter*innen der Pensionsversicherung 
stehen Ihnen dafür in allen Landes stellen 
 gerne zur Verfügung. Adressen und 
 Telefonnummern finden Sie auf der Website 
 unter www.ppv.at/kontakt aufgelistet.

Bitte nehmen Sie zu Ihrem  persönlichen 
 Beratungsgespräch einen Lichtbild ausweis  
als Identitätsnachweis mit.

Viele weitere Informationen finden  
Sie auf www.ppv.at.

PV 161

http://www.pv.at/kontakt
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